
Teilrevision Ortsplanung Davos – Festlegung Gewässerräume und 

Gefahrenzonen 
Mitwirkung vom 1. Juni 2021 bis 30. Juni 2021 

A: Festlegung Gewässerräume 

Mit der neuen Gewässerraumzone werden die Fliessgewässer und die stehenden Gewässer 

geschützt. Gewährleistet werden die natürlichen Funktionen der Gewässer, der Schutz vor 

Hochwasser und die Gewässernutzung. 

In der Gewässerraumzone gilt ein Bauverbot mit in der Gewässerschutzverordnung definierten 

Ausnahmen. Die Gewässerräume können landwirtschaftlich extensiv genutzt werden. Die Gewässer 

müssen für den Hochwasserschutz frei zugänglich sein. 

Gesetzliche Grundlage 

Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG, 801.100)

 

B: Teilrevision Gefahrenzonen 

Die Gefahrenzonen vom 7. Februar 2006 (Beschluss Kanton) werden revidiert. Grundlage ist die 

Gefahrenkarte Lawinen (Amt für Wald und Naturgefahren, AWN) vom 30. Oktober 2015 und die 

Gefahrenkarte Wasser (AWN) vom 6. November 2015. 

Gesetzliche Grundlagen 

Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG, 801.100)

 



 

Baugesetz der Gemeinde Davos, Davoser Rechtsbuch (DRB) 60: 

 

 

 


